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124/2019 
 
Kreis Paderborn 
Der Landrat 
- Kreisstraßenbauamt -  

 
Öffentliche Bekanntmachung 

 
Die Bezirksregierung Detmold hat die öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen dem Kreis Pa-
derborn und der Stadt Bad Wünnenberg über die Regelung von Zuständigkeiten für Grünflächen 
und Bäume an Kreisstraßen innerhalb von Ortsdurchfahrten genehmigt (Az. 31.01.2.3-002/2019-
008) und im Amtsblatt der Bezirksregierung Detmold - ausgegeben am 01.04.2019 - bekannt ge-
macht. 
 
Gemäß § 24 Abs. 3 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) wird auf diese 
öffentliche Bekanntmachung hingewiesen. 
 
Paderborn, 11.04.2019 
 
Im Auftrag 
gez. 
Fraune 
 
 
 
 
 
125/2019 
 
Kreis Paderborn 
Der Landrat 
- Kreisstraßenbauamt -  

 
 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

 
Die Bezirksregierung Detmold hat die öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen dem Kreis Pa-
derborn und der Stadt Salzkotten über die Regelung von Zuständigkeiten für Grünflächen und 
Bäume an Kreisstraßen innerhalb von Ortsdurchfahrten genehmigt (Az. 31.01.2.3-002/2019-009) 
und im Amtsblatt der Bezirksregierung Detmold - ausgegeben am 01.04.2019 - bekannt gemacht. 
 
Gemäß § 24 Abs. 3 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) wird auf diese 
öffentliche Bekanntmachung hingewiesen. 
 
Paderborn, 11.04.2019 
 
Im Auftrag 
gez. 
Fraune 
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126/2019 
 
Kreis Paderborn 
Der Landrat 
- Kreisstraßenbauamt -  

 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

 
Die Bezirksregierung Detmold hat die öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen dem Kreis Pa-
derborn und der Stadt Salzkotten über die Änderung von öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen  in 
Bezug auf § 6 der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen dem Kreis Paderborn und der 
Stadt Salzkotten über die Regelung von Zuständigkeiten für Grünflächen und Bäume an Kreisstra-
ßen innerhalb von Ortsdurchfahrten genehmigt (Az. 31.01.2.3-002/2019-0010) und im Amtsblatt 
der Bezirksregierung Detmold - ausgegeben am 01.04.2019 - bekannt gemacht. 
 
Gemäß § 24 Abs. 3 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) wird auf diese 
öffentliche Bekanntmachung hingewiesen. 
 
Paderborn, 11.04.2019 
 
Im Auftrag 
gez. 
Fraune 
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127/2019 
 

Öffentliche Zustellung 
 
 
eines Bescheides des Kreises Paderborn 
 
 
Herr 
Ciprian- Gabriel Anghel 
zuletzt gemeldet: Am Alten Hellweg 14, 33154 Salzkotten 
Aufenthalt derzeit nicht bekannt 
 
 
wird davon unterrichtet, dass beim Kreis Paderborn - Straßenverkehrsamt / Zulassungsbehörde - , An der 
Talle 7, 33102 Paderborn, Zimmer 123, während der üblichen Sprechzeiten (Montag bis Freitag 07.30 bis 
12.00 Uhr, Dienstag von 14.00 bis 16.00 Uhr und Donnerstag von 14.00 bis 18.00 Uhr) der Bescheid des 
Kreises Paderborn vom 09.04.2019 (Az.: 36.1 VS/1 PB-ZL171)  in seiner Zulassungsangelegenheit einge-
sehen werden kann. 
 
Kreis Paderborn 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
gez. Berhorst 
 

 
 
 

128/2019 
 

Öffentliche Zustellung 
 
 
eines Bescheides des Kreises Paderborn 
 
 
Herr 
Marco Schmidt 
zuletzt gemeldet: Schloßstraße 57c, 33104 Paderborn 
Aufenthalt derzeit nicht bekannt 
 
wird davon unterrichtet, dass beim Kreis Paderborn - Straßenverkehrsamt / Zulassungsbehörde - , An der 
Talle 7, 33102 Paderborn, Zimmer 123, während der üblichen Sprechzeiten (Montag bis Freitag 07.30 bis 
12.00 Uhr, Dienstag von 14.00 bis 16.00 Uhr und Donnerstag von 14.00 bis 18.00 Uhr) der Bescheid des 
Kreises Paderborn vom 09.04.2019 (Az.: 36.1 SA/2 PB-UI283) in seiner Zulassungsangelegenheit einge-
sehen werden kann. 
 
Kreis Paderborn 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
gez. Berhorst 
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129/2019 
 

Öffentliche Zustellung 
 
 
eines Bescheides des Kreises Paderborn 
 
 
Herr 
Rene- Pascal Becker 
zuletzt gemeldet: Am Krebsbach 19, 33104 Paderborn 
Aufenthalt derzeit nicht bekannt 
 
 
wird davon unterrichtet, dass beim Kreis Paderborn - Straßenverkehrsamt / Zulassungsbehörde - , An der 
Talle 7, 33102 Paderborn, Zimmer 123, während der üblichen Sprechzeiten (Montag bis Freitag 07.30 bis 
12.00 Uhr, Dienstag von 14.00 bis 16.00 Uhr und Donnerstag von 14.00 bis 18.00 Uhr) der Bescheid des 
Kreises Paderborn vom 10.04.2019 (Az.: 36.1 VA/1 PB-BN5)  in seiner Zulassungsangelegenheit eingese-
hen werden kann. 
 
Kreis Paderborn 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
gez. Berhorst 

 
 
 
 
130/2019 
 
 

eines Bescheides des Kreises Paderborn 
 
 
Frau 
Elena Muceni 
zuletzt gemeldet: Holtgrevenstraße 20, 33100 Paderborn 
Aufenthalt derzeit nicht bekannt 
 
 
wird davon unterrichtet, dass beim Kreis Paderborn - Straßenverkehrsamt / Zulassungsbehörde - , An der 
Talle 7, 33102 Paderborn, Zimmer 123, während der üblichen Sprechzeiten (Montag bis Freitag 07.30 bis 
12.00 Uhr, Dienstag von 14.00 bis 16.00 Uhr und Donnerstag von 14.00 bis 18.00 Uhr) der Bescheid des 
Kreises Paderborn vom 09.04.2019 (Az.: 36.1 SA/2 PB-TR391) in ihrer Zulassungsangelegenheit eingese-
hen werden kann. 
 
Kreis Paderborn 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
gez. Berhorst 
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131/2019 
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132/2019 

 
Öffentliche Bekanntmachung 

 

Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe nach § 75 SGB VIII 

 

 

Der Jugendhilfeausschuss hat in seiner Sitzung am 12.03.2019 nachfolgend genannte Vereine 

gemäß § 75 Achtes Buch Sozialgesetzbuch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII - KJHG) in Ver-

bindung mit § 25 Erstes Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes –  AG-

KJHG  als Träger der freien Jugendhilfe anerkannt: 

 

- AIDS-Hilfe Paderborn e.V., Paderborn, 

- Kano Suryoyo e.V., Paderborn. 

 

gez. 

 

G. Uhrmeister 

Jugendamtsleiter 
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133/2019 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Kreis Paderborn 
Der Landrat 

Aldegreverstr. 10-14 
33102 Paderborn 

 
 
Az.: 66.3/41360-16-600 
       66.3/41361-16-600 

 
Immissionsschutz: 

Windpark Wohlbedacht GmbH & Co. KG, Vattmannstr. 6, 33100 Paderborn 
 

Genehmigungen zur Errichtung und zum Betrieb von insgesamt 10 Windkraftanlagen in Bad 
Wünnenberg, Gemarkung Fürstenberg 
 

Bezeichnung Anlagentyp Flur Flurstück 

WB01 Enercon E-126 EP4 10 3 

WB02 
(Az. 41360-16-600) 

Enercon E 141 EP4 11 23,25 

WB03 Enercon E-126 EP4 11 16 

WB04 Enercon E-115 11, 30 23, 76 

WB05 Enercon E-115 12 32 

WB06 Enercon E-126 EP4 11 23 

WB07 Enercon E-126 EP4 11 25 

WB08 Enercon E-126 EP4 11 15 

WB09 Enercon E-126 EP4 11 25 

WB11 Enercon E-126 EP4 10 2,23 

 
Erteilung der Genehmigungen 
 
Gemäß § 21a der Verordnung über das Genehmigungsverfahren (9. BImSchV) in Verbindung mit 
§ 10 Abs. 8 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) wird hiermit bekannt gegeben, 
dass der Windpark Wohlbedacht GmbH & Co. KG mit Bescheid vom 09.04.2019 die Genehmigun-
gen gemäß §§ 4 und 6 BImSchG zur Errichtung und zum Betrieb einer Windkraftanlage vom Typ 
Enercon E-141 EP4 mit einer Nabenhöhe von 129,05 m (Az. 41360-16-600), zwei Windkraftanla-
gen Typ Enercon E 115 mit 149,08 m Nabenhöhe und sieben Windkraftanlagen Typ Enercon E 
126 EP4 mit 135,00 m Nabenhöhe (Az. 41361-16-600) erteilt wurde.  
Die v. g. Anlage ist der Ziffer 1.6.2 der 4.BImSchV zuzuordnen. 
 
Die Genehmigungsbescheide enthalten Auflagen zur Sicherstellung des Immissionsschutzes, zum 
Naturschutz, zum Brandschutz, zur Wasser- und Abfallwirtschaft, zu Belangen des Arbeitsschut-
zes und zur Kennzeichnung als Luftfahrthindernis. Die Genehmigungen erlöschen, wenn nicht in-
nerhalb von drei Jahren des auf die Bekanntgabe des Bescheides folgenden Tages mit dem Be-
trieb der genehmigten Anlagen begonnen worden ist. 
 
Gegen diese Genehmigungen kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben 
werden. 
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Die Klage ist schriftlich beim Verwaltungsgericht Minden (Königswall 8, 32423 Minden oder Post-
fach 3240, 32389 Minden) oder mündlich zur Niederschrift beim Urkundsbeamten der Geschäfts-
stelle des Verwaltungsgerichts Minden oder durch Übertragung eines elektronischen Dokuments 
an die elektronische Poststelle des Verwaltungsgerichts Minden zu erheben. Das elektronische 
Dokument muss für die Bearbeitung durch das Verwaltungsgericht Minden geeignet sein. Es muss 
mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder 
von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a 
Absatz 4 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) eingereicht werden. Die für die Übermittlung und 
Bearbeitung geeigneten technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer Maßga-
be der Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs 
und über das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-
Verordnung - ERVV) vom 24. November 2017 (BGBl. I S. 3803). 
 
Hinweise: 
 
Falls die Frist durch das Verschulden einer von Ihnen bevollmächtigten Person versäumt werden 
sollte, so würde deren Verschulden Ihnen zugerechnet.  
Ihre Klage muss innerhalb der Monatsfrist bei Gericht eingegangen sein. Gegner einer Klage ge-
gen diesen Bescheid ist der Kreis Paderborn.  
 
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.justiz.nrw.de. 
 
Die Genehmigungsbescheide mit den dazugehörenden Antragsunterlagen liegen in der Zeit vom 
18.04.2019 bis einschließlich dem 02.05.2019 bei dem Landrat des Kreises Paderborn, Amt 66.3, 
Aldegreverstr. 10-14, Gebäude C, Zimmer C.03.19, 33102 Paderborn aus. Sie können dort an je-
dem behördlichen Arbeitstag während der Dienststunden eingesehen werden. Von Personen, die 
im Verfahren Einwendungen erhoben haben, kann der Bescheid dort bis zum Ablauf der Klagefrist 
angefordert werden. 
Die Genehmigungsbescheide sind zudem unter https://www.kreis-
paderborn.de/kreis_paderborn/buergerservice/amtsverzeichnis/aemter/66-
umweltamt/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen-Immissionsschutz/Bekanntmachung-21-a-9-
BImSchV.php und unter uvp-verbund.de einsehbar. 
 
Mit dem Ende der o.g. Auslegungsfrist gelten die Bescheide auch gegenüber Dritten als zugestellt. 
 
Im Auftrag 
 
gez. 
 
Kasmann 


